
Standesamt Reinickendorf von Berlin    

 

 

    

    Informationen zum Tag Ihrer Eheschließung 

Liebes Brautpaar, 

wir freuen uns, Sie und Ihre Gäste zu Ihrer Hochzeit im Standesamt Reinickendorf von Berlin begrüßen zu 

dürfen. 

Wir möchten Ihren Aufenthalt im Standesamt so schön und reibungslos wie möglich gestalten, daher haben 

wir für Sie und Ihre Gäste einige Informationen zusammengefasst. 

Trauzimmer 

Das „Witte-Zimmer“ bietet Platz für höchstens 15 Personen (davon 11 Sitzplätze). Dabei zählt jede Person, 

also zum Beispiel auch Kinder, Fotograf/in und Dolmetscher/in. 

Das große Trauzimmer bietet Platz für höchstens 30 Personen (davon 18 Sitzplätze). Dabei zählt jede 

Person, also zum Beispiel auch Kinder, Fotograf/in und Dolmetscher/in. 

Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Planung und informieren bitte Ihre Gäste hierüber im Vorfeld. Sie 

entscheiden bitte auch im Vorfeld, welche Gäste Sie ins Trauzimmer begleiten dürfen, denn Sie erhalten bei 

Ihrer Ankunft für das Witte-Zimmer 13 Einlasskarten für Ihre Gäste bzw. für das große Trauzimmer 28 

Einlasskarten für Ihre Gäste. Weitere Gäste erhalten keinen Zutritt in das Standesamt und könne Sie gerne 

vor dem Rathaus-Altbau in Empfang nehmen. 

Musik 

Grundsätzlich wird die Zeremonie nicht von Musik begleitet. Auf Wunsch ist dies nach Absprache in 

Eigenregie möglich. 

Fotos und Filmaufnahmen 

Ihre Hochzeit werden Sie sicherlich durch Foto- und Filmaufnahmen festhalten wollen. Bitte sprechen Sie vor 

Ihrer Eheschließung mit der Standesbeamtin/ dem Standesbeamten. Video- und Fotoaufnahmen sind nur 

für private Zwecke und mit ausdrücklicher Zustimmung der Standesbeamtin/ des Standesbeamten zulässig.                                                                                                                  

In jedem Fall muss darauf geachtet werden, dass der würdige Ablauf der Zeremonie nicht beeinträchtigt 

wird. Bitte beachten Sie, dass Fotografien sowie Videoaufnahmen nur mit Einwilligung jeder abgebildeten 

Person veröffentlicht werden dürfen. Diese Einschränkung ergibt sich aus § 22 des Kunsturhebergesetzes. 

Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass Veröffentlichungen (Internet, Werbeflyer usw.) von Bild- und 

Tonaufnahmen, auf denen die Standesbeamtin/ der Standesbeamte erkennbar bzw. hörbar ist, nicht 

erlaubt sind.  

Streuen von Konfetti, künstlichen Blütenblättern und Reis 

Das Streuen von Konfetti, künstlichen Blütenblättern und Reis innerhalb und außerhalb des Standesamtes ist 

verboten. Reis zieht Schädlinge an, die insbesondere im Bereich des Standesamtes den feierlichen Rahmen 

der Trauungen stören können. Konfetti, vor allem aus Metall oder Plastik und künstliche Blütenblätter 

schädigen die Umwelt und stellen für nachfolgende Hochzeitsgesellschaften eine Ausrutschgefahr dar. Bitte 

informieren Sie darüber Ihre Gäste. 


